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Rektorat 

Ressort Internationales 

Merkblatt Versicherungen und Haftung für Outgoing-Studierende der ZHAW 

(Stand September 2017, alle Angaben ohne Gewähr) 

Dieses Dokument enthält Informationen und Empfehlungen zu Versicherungs- und Haftungs-
fragen für ZHAW-Studierende, die sich für ein Austauschsemester oder Praktikum im Ausland 
interessieren. 

Alle Studierenden sind für sämtliche Versicherungen, inklusive Unfall-, Kranken- und Haft-
pflichtversicherung, selbst verantwortlich. Die ZHAW lehnt jede Haftung ab. 

1. Kranken- und Unfallversicherung 

Wer befristet ins Ausland geht, behält seinen Lebensmittelpunkt und damit auch seinen Wohn-
sitz in der Schweiz. Damit bleibt auch das Krankenkassen-Obligatorium bestehen und die Kos-
ten einer Notfallbehandlung im Ausland sind gedeckt. Jedoch kann es wesentliche Leistungsun-
terschiede zwischen dem EU-/EFTA-Raum und übrigen Ländern geben. Es wird zudem emp-
fohlen, die Kosten für einen eventuellen Krankenrücktransport und/oder spezielle medizinische 
Eingriffe zu berücksichtigen und eine entsprechende private Zusatzversicherung abzuschlies-
sen. 

2. Haftpflichtversicherung 

Wir empfehlen allen Studierenden dringend, eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen. Der 
Grund dafür ist, dass bei Schäden an Einrichtung oder Geräten, welche durch Studierende 
grobfahrlässig verursacht worden sind (z.B. in Praktika oder bei Studien- oder Bachelor-/Mas-
terarbeiten), die fehlbare Person ganz oder teilweise zur Übernahme des Schadens verpflichtet 
werden kann. 

Eine private Haftpflichtversicherung gilt in den meisten Fällen weltweit. Doch auch hier emp-
fiehlt es sich, eine schriftliche Deckungszusage des Versicherers zu verlangen. Ausserdem ist 
zu prüfen, ob eine Diebstahldeckung (z.B. für Laptop, Fahrrad, etc.) notwendig ist. 

 

Überprüfen Sie vor der Abreise ins Ausland Ihren allgemeinen persönlichen Versiche-
rungsschutz und lassen Sie sich von Ihrem Versicherungsanbieter bestätigen, inwieweit 
Ihr Versicherungsschutz während der Dauer des Auslandsaufenthaltes ausreichend ist. 
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